
 

 

 

 

 

Einrichtung: Piratenpartei 

  
 
Eppendorfer Leben / Eppendorfer Landstraßenfest 17./18.05.14 
 
Standplatzbestätigung und Einfahrtsschein             

BITTE LESEN DA EINIGE NEUERUNGEN!!! 
 

Standplatznummer:.......13...................….Aufbau 08.30 Uhr………………… 

 X  Zelt   eigener Stand 
 
Ausstattung  3x3m Zelt  
Aufbau der Zelte findet bereits nachts statt, so dass am 17.05.14 morgens alles 
bezugsfertig ist. Einfahrt mit Autos bitte  nur über die Haynstraße. Die weiteren 
Auffahrtsregelungen entnehmen Sie bitte unbedingt den beigefügten Zu- und 
Abfahrtsanweisungen mit Plan. Ordner werden Sie vor Ort einweisen. 
Eine Nachtwache für den Bereich steht zur Verfügung. 
Wer Strom benötigt, bringt bitte eine 50m Kabeltrommel mit (bei Nutzung bitte das 
Kabel ganz abrollen, da die Kabel sonst heiß laufen und Kurzschlüsse verursachen). 
Ein Stromkasten steht beidseitig hinter den Zelten. 
Frau Bergmann-Ketsetzis wird während der gesamten Veranstaltungszeit telefonisch 
unter Tel.: 01785560711 für die Fläche Eppendorfer Leben erreichbar sein. Es 
befindet sich immer uba Personal in unmittelbarer Nähe Ihres Bereichs, das sie 
immer bei Bedarf ansprechen können. Das Veranstaltungsbüro der Uba GmbH Uwe 
Bergmann Agentur befindet sich beim Marie Jonas Platz, es ist immer besetzt. 
Die Zelte müssen am 17.05. von 11-20 Uhr und am 18.05. von 11-19 Uhr besetzt sein.  
Es wird keine Haftung für eventuelle Diebstähle übernommen. Wertgegenstände 
sollten nachts nicht im Zelt gelassen werden. 
Noch einmal der Hinweis, wer spätestens um 11.00 Uhr seinen Platz nicht 
eingenommen hat, verwirkt seinen Anspruch auf die Fläche. 
  
Autos müssen bereits um 10.00 Uhr von der Fläche entfernt werden. 
Bitte nehmen Sie unbedingt zwecks Einfahrt auf die Veranstaltung diese Bestätigung 
mit und zeigen diese vor, bzw. legen sie gut sichtbar in Ihre Fahrzeuge. Einfahrt für 
alle Teilnehmer mit Autos ab 8.30 Uhr. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, 
dass die Zelte keinen gesonderten Zeltboden haben. 
 

Es wird wieder ein Abnahmeprotokoll für die Zelte vor und nach der 
Veranstaltung geben. Für selbstverursachte Schäden sind Sie als Standbeleger 
haftbar. 
UbaGmbH                                                                                                                        
 


